
 

Antrag auf Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbeitrag nach §28, Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes 

 

Kassenzeichen: 

          ______________________________ 

 

Stadtverwaltung Lauscha 
Bahnhofstraße 12     Antragsteller: 

 
98724 Lauscha     ______________________________ 

 

       Anschrift: 

       ______________________________ 

 

       ______________________________ 

 

       ______________________________ 

Jahreszahler ab: 01.01.20  

 

§28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes besagt, dass auf Antrag des Steuerschuldners 
die Grundsteuer auch in einem Jahresbetrag entrichtet werden kann. Der Antrag 
muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres 
gestellt werden. Die beantragte Zahlung bleibt solange maßgebend, bis ihre 
Änderung beantragt wird. Die Änderung muss ebenfalls bis spätestens 30. 
September des vorangehenden Jahres beantragt werden. 

 

Lauscha, den   ______________ 

 
___________________________    
Unterschrift 
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